
STREIFZUG IMMOBILIEN MÜNCHEN

3

Kaum ein mietrechtliches Thema beschäftigt die Gerichte so häufi g wie die Wirksamkeit 
von Schönheitsreparatur-Klauseln in Wohnungsmietverträgen. In zwei Grundsatzurteilen 
hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 18.03.2015 seine Rechtsprechung hierzu in wichti-
gen Punkten geändert. Nachfolgend werden der Inhalt und die Folgen der beiden Ent-
scheidungen für Vermieter kurz dargestellt.
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SCHÖNHEITS-
REPARATUREN 
Wichtige Änderungen in der 
Rechtssprechung des BGH
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AAUSGANGSSITUATION
Nach der gesetzlichen Regelung ist es Sache des Vermieters, 
regelmäßig Schönheitsreparaturen durchzuführen, um die 
Mietsache instand zu halten. Es ist jedoch gängige Praxis, die 
Durchführung der Schönheitsreparaturen – z. B. das Streichen 
und Tapezieren der Decken und Wände – im Mietvertrag auf 
den Mieter zu übertragen. Dazu, in welchem Ausmaß dies zu-
lässig ist, bzw. welche Klauseln den Mieter unangemessen be-
nachteiligen, existiert umfangreiche Rechtsprechung. So kann 
der Mieter beispielsweise formularvertraglich nicht verpfl ichtet 
werden, Renovierungsarbeiten von einem Malerbetrieb aus-
führen zu lassen. Unzulässig sind auch starre Fristenpläne, die 
den Mieter nach Ablauf einer bestimmten Frist ohne Rücksicht 
auf den tatsächlichen Zustand der Räume zur Durchführung 
bestimmter Renovierungsmaßnahmen verpfl ichten. 

SCHÖNHEITSREPARATUREN BEI
UNRENOVIERT ÜBERGEBENER WOHNUNG 
Seit langem strittig war die Frage, ob die Durchführung von 
Schönheitsreparaturen auch dann auf den Mieter abgewälzt 
werden kann, wenn ihm die Wohnung unrenoviert überge-
ben wurde. In Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung 
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Aufgrund der sich immer wieder ändern-
den Rechtsprechung gehören sämtliche 
Mietvertragsmuster regelmäßig auf den 
Prüfstand. Bei der Verwendung eines veral-
teten Vertragsmusters riskiert der Vermieter, 
dass die Übertragung der Schönheitsrepa-
raturen auf den Mieter schlimmstenfalls 
insgesamt unwirksam ist und er die Kosten 
hierfür selbst zu tragen hat. Die hieraus re-
sultierenden negativen Folgen für die Miet-
kalkulation lassen sich durch eine geeigne-
te Vertragsgestaltung auf dem aktuellsten 
Stand der Rechtsprechung vermeiden. 

FAZIT

Dr. Enno Engbers

hat der BGH nunmehr entschieden, dass dies zumindest 
dann unzulässig ist, wenn dem Mieter hierfür kein angemes-
sener Ausgleich – z. B. in Form eines Mietnachlasses oder ei-
ner mietfreien Zeit – gewährt wird. Denn eine solche Klau-
sel könne gegebenenfalls dazu führen, dass der Mieter die 
Wohnung in einem besseren Zustand zurückgeben muss, als 
er sie selbst vom Vermieter erhalten hat. Die beanstandete 
Schönheitsreparaturklausel wurde vom BGH daher insgesamt 
für unwirksam erklärt. Mit der Folge, dass der Vermieter kei-
nen Schadensersatz für unterlassene Schönheitsreparaturen 
vom Mieter verlangen konnte. 

UNWIRKSAMKEIT VON
QUOTENABGELTUNGSKLAUSELN
Zu Gunsten der Mieter hat der BGH auch die ebenfalls umstrit-
tene Frage der Wirksamkeit sogenannter Quotenabgeltungs-
klauseln entschieden. Diese erlegen dem Mieter die Pfl icht 
zur anteiligen Tragung von Renovierungskosten für den Fall 
auf, dass die Wohnung am Ende des Mietverhältnisses Abnut-
zungs- oder Gebrauchsspuren aufweist, die üblichen Reno-
vierungsintervalle – z. B. Flur, Küche und Bad alle drei Jahre, 
Haupträume der Wohnung alle fünf Jahre – aber noch nicht 

abgelaufen sind. Der BGH hatte schon früher Bedenken ge-
gen die Wirksamkeit solcher Klauseln geäußert und hat diese 
nunmehr gänzlich für unwirksam erklärt. In der Belastung mit 
anteiligen Renovierungskosten liege eine unangemessene 
Benachteiligung des Mieters, da der auf ihn entfallende Kos-
tenanteil nicht verlässlich ermittelt werden könne und für ihn 
bei Abschluss des Mietvertrages nicht klar und verständlich 
sei, welche Belastung gegebenenfalls auf ihn zukomme. 

FOLGEN DER NEUEN RECHTSPRECHUNG
Von der vorstehend erläuterten Rechtsprechungsänderung 
werden voraussichtlich hunderttausende Mieter profi tieren, da 
diese nicht nur für zukünftige, sondern auch für bereits beste-
hende Mietverträge gilt. Enthalten diese unwirksame Schön-
heitsreparaturklauseln, kann dies nicht nur dazu führen, dass 
der Vermieter vom Mieter keine Schönheitsreparaturen verlan-
gen, sondern sogar umgekehrt der Mieter den Vermieter zur Re-
novierung auff ordern kann. Mieter, die Schönheitsreparaturen 
vorgenommen oder aufgrund einer Quotenabgeltungsklausel 
anteilig bezahlt haben, obwohl sie hierzu nicht verpfl ichtet wa-
ren, können die entstandenen Kosten bzw. geleisteten Beträge 
unter Umständen vom Vermieter zurückfordern. 


